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Ausstattungsliste für die Abteilung Metallbau 

Im Einvernehmen mit der Metall-Innung München und dem Berufsschulbeirat ist festgelegt wor-

den, dass vom jeweiligen Lehrling bis Anfang der zweiten Blockwoche folgende Materialien für 

den Berufsschulunterricht besorgt werden müssen. 

Bücher: Tabellenbuch für Metallbautechnik, neueste Auflage 

(Europa-Verlag, Europa Nr. 16011;  

ISBN 978-3-7585-1488-3) 

Für die Ausbildungsberufe Anlagenmechaniker wird das 

Buch von der Schule gestellt. 

Taschenrechner: Der Taschenrechner sollte mit π-Funktion, Wurzelfunk-

tion und den Winkelfunktionen sin – cos – tan ausgestat-

tet sein. Der Taschenrechner darf nicht programmierbar 

sein! Ein Smartphone ist kein Ersatz für den Taschen-

rechner. 

Schreib- und Unterrichtsmaterial: - 1 Ordner DIN A4 
- 10 Registerblätter 
- 1 DIN A4 Block (kariert) 
- mind. 2 Textmarker (rot und gelb) 
- mind. 3 Farbstifte (rot, grün, blau, …) 

Zeichenmaterial - 1 Zeichenplatte DIN A4  
(für Metallbauer, Konstruktionsmechaniker, Anla-
genmechaniker) 

- 1 Zeichenplatte DIN A3 (nur Metallbauer-Gestaltung) 
- 1 Zirkel mit Mittelantrieb und Stifthalter 
- 1 Geodreieck Techno Metall 

(Rumold Nr. 354210) 
- 1 Kreisschablone für Kreise bis 20 mm Durchmesser 
- 1 Bleistift (je) mit der Härte HB – H  
- 1 Satz Minenbleistifte (0,35 / 0,5 / 0,7 mm) mit Er-

satzminen 
- 1 Bleistiftspitzer mit Auffangbehälter 
- 1 Radiergummi (durchsichtig) 
- 2 Plastikschnellhefter 

Bücher, Taschenrechner und Schreibmaterial inkl. Bleistifte und Radiergummi müssen an jedem 

Schultag zum Unterricht mitgebracht werden. Es liegt im Ermessen der Lehrkraft die Auszubilde-

nen mit fehlendem Unterrichtsmaterial in den Ausbildungsbetrieb zu schicken. Dies gilt auch für 

fehlendes Sportzeug. Sollten Auszubildende nicht in angemessener Kleidung zum Werkstattunter-

richt erscheinen kann die unterrichtende Lehrkraft die Auszubildenen vom Unterricht ausschlie-

ßen. 


